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(54)  Polsterkern,  insb.  Matratzenkern 

(57)  Ein  Polsterkern,  insb.  Matratzenkern  aus 
Schaumgummi  oder  Schaumstoff  besitzt  in  bekannter 
Weise  zueinander  parallele,  stirnseitig  offene  Kanäle  (4), 
die  durch  Stege  (3)  voneinander  getrennt  und  an  ihrer 
Oberseite  durch  eine  Oberschicht  (2)  sowie  an  ihrer 
Unterseite  durch  eine  Unterschicht  (1)  begrenzt  werden. 
In  den  Kanälen  (4)  sind  Federelemente  (5)  nebenein- 

ander  angeordnet.  Im  Gegensatz  zu  derartigen  bekan- 
nten  Polsterkernen,  die  mehrteilig  aufgebaut  und  aus 
Einzelteilen  zusammengeklebt  sind,  ist  bei  der  Erfindung 
der  Polsterkern  einteilig  ausgebildet.  Dabei  weist  jeder 
Kanal  (4)  jeweils  eine  zu  der  äußeren  Oberfläche  (2a 
oder  1a)  der  Ober-  oder  Unterschicht  (2  oder  1)  ver- 
laufende  durchgehende  Trennfuge  (6;  6')  auf. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Polsterkern,  insb.  Mat- 
ratzenkern  aus  Schaumgummi  oder  Schaumstoff  mit 
zueinander  parallelen,  stirnseitig  offenen  Kanälen,  die  s 
durch  Stege  voneinander  getrennt  und  an  ihrer  Ober- 
seite  durch  eine  Oberschicht  sowie  an  ihrer  Unterseite 
durch  eine  Unterschicht  begrenzt  werden,  wobei  in  den 
Kanälen  Federelemente  nebeneinander  angeordnet 
sind.  10 

Derartige  Polsterkerne,  insb.  Matratzenkerne, 
bestehen  üblicherweise  aus  mehreren  verschiedenen 
Elementen,  die  zusammengeklebt  werden  müssen.  Bei 
einer  ersten  bekannten  Lösung  (US  3,251  ,078)  werden 
zwei  spiegelsymmetrisch  ausgebildete  Schäumst-  15 
offkörper  zusammengeklebt,  die  jeweils  Halbkanäle  auf- 
weisen,  die  sich  im  zusammengeklebten  Zustand  zu 
vollständig  geschlossenen  Kanälen  ergänzen,  in  denen 
die  Federelemente  nebeneinander  angeordnet  sind. 

Bei  einer  weiteren  bekannten  Ausführung  (DE  24  42  20 
528  C3)  sind  die  die  Federelemente  aufnehmenenden, 
zueinander  parallel  verlaufenden  Längskanäle  im  Pol- 
sterunterteil  vorgesehen.  Auf  dieses  Polsterunterteil 
wird  ein  plattenförmiges  Oberteil  aufgeklebt. 

Das  Verkleben  derartiger  Polsterkerne  ist  auf-  25 
wendig.  Außerdem  ist  die  Verwendung  von  Kleber  bei 
Matratzen  aus  gesundheitlichen  Gründen  unter 
Umständen  bedenklich. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zugrunde, 
einen  Polsterkern,  insb.  einen  Matratzenkern  zu  30 
schaffen,  bei  dessen  Herstellung  auf  Klebstoffe  voll- 
ständig  verzichtet  werden  kann. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  dadurch,  daß  der 
Polsterkern  einteilig  ausgebildet  ist  und  jeder  Kanal  eine 
zu  der  äußeren  Oberfläche  der  Ober-  oder  Unterschicht  35 
verlaufende  durchgehende  Trennfuge  aufweist. 

Ein  solcher  Polsterkern  wird  aus  einem  den  Außen- 
abmessungen  des  Polsterkerns  entsprechenden 
Schaumgummiblock  oder  Schaumstoffblock  hergestellt, 
indem  die  zueinander  parallelen  seitlich  offenen  Kanäle  40 
ausgesägt  werden.  Die  dabei  entstehenden  Trennfugen, 
durch  die  die  Sägeblätter  oder  Sägedrähte  in  die  einzel- 
nen  Kanäle  eintauchen  bzw.  wieder  daraus  austauchen, 
erlauben  ein  Aufklappen  der  Kanalbereiche  und  ein 
leicht  erfolgendes  Einlegen  der  nebeneinander  angeord-  45 
neten  Federelemente. 

Es  erweist  sich  als  besonders  zweckmäßig,  daß  die 
Trennfugen  nicht  geradlinig  sind. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  weisen  die 
Trennfugen  mindestens  zwei  senkrecht  zueinander  ver-  so 
laufende  Flächenbereiche  auf. 

Dabei  erweist  es  sich  ferner  als  besonders  zweck- 
mäßig,  daß  die  Trennfugen  durch  den  Steg  verlaufen. 
Die  Anordnung  und  der  Verlauf  der  Trennfugen  unter- 
stützen  die  Formstabilität  des  Polsterkerns.  Ein  Verlauf  ss 
der  Trennfuge  durch  den  Steg  hat  den  Vorteil,  daß  die 
Aufstandsbereiche  der  Federelemente  ungeteilt  ver- 
laufen  können. 

73  A1  2 

Die  Federelemente  sind  bevorzugt  Tonnenfederele- 
mente,  die  auch  in  Taschenfederreihen  innerhalb  der 
Kanäle  angeordnet  sein  können. 

Nachstehend  werden  zwei  bevorzugte  Aus- 
führungsformen  der  Erfindung  anhand  der  Zeichnung  im 
einzelnen  beschrieben.  Es  zeigen: 

Figur  1  -  eine  erste  Ausführungsform  eines  als  Mat- 
ratzenkern  ausgebildeten  Polsterkerns  in 
schematischer,  teilweise  weggebrochener 
perspektivischer  Teildarstellung, 

Figur  2  -  eine  der  Darstellung  gemäß  Figur  1 
entsprechende  alternative  Ausführungs- 
form. 

Die  beiden  unterschiedlichen  Ausführungsformen 
unterscheiden  sich  voneinander  lediglich  durch  den  Ver- 
lauf  und  die  Anordnung  der  Trennfugen.  Die  gleichen 
Merkmale  sind  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 
Einander  entsprechende  Merkmale  unterscheiden  sich 
durch  Hochstriche  voneinander. 

Der  in  Figur  1  dargestellte  Matratzenkern  besitzt 
parallel  zueinander  verlaufende,  stirnseitig  offene 
Kanäle  4. 

Diese  Kanäle  4  sind  durch  Stege  3  voneinander 
getrennt.  An  der  Oberseite  werden  die  Kanäle  4  durch 
eine  Oberschicht  2  begrenzt,  an  ihrer  Unterseite  durch 
eine  Unterschicht  1.  Die  Oberschicht  2  besitzt  eine 
äußere  Oberfläche  2a,  die  Unterschicht  1  eine  äußere 
Oberfläche  1a. 

In  den  Kanälen  4  sind  nebeneinander  Federele- 
mente  5  angeordnet,  die  in  den  dargestellten  Aus- 
führungsbeispielen  als  Tonnenfedern  ausgebildet  sind. 
Es  können  auch  alle  anderen  geeigneten  Federele- 
mente  verwendet  werden. 

Der  Matratzenkern  ist  aus  einem  einteiligen  Block 
gebildet,  der  die  Außenabmessungen  des  endgültigen 
Matratzenkerns  aufweist.  Die  Sägeblätter  sind  durch 
Trennfugen  6  bzw.  6'  in  die  Kanäle  4  gelangt  und  haben 
die  nicht  dargestellten  und  entnommenen  Schaum- 
gummi-  bzw.  Schaumstoffkerne  ausgesägt. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  1  besteht  die 
Trennfuge  6  aus  drei  Flächenbereichen.  An  einen  ver- 
tikalen  ersten  Flächenbereich  6a  schließt  sich  ein  hori- 
zontaler  Flächenbereich  6b  an,  der  wiederum  in  einen 
vertikalen  Flächenbereich  6c  übergeht,  der  bis  in  die 
Kanäle  4  läuft. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  2  verläuft  ein 
senkrechter  Flächenbereich  6a'  von  der  äußeren  Ober- 
fläche  2a  der  Oberschicht  2  innerhalb  des  Stegs  3  etwa 
bis  zur  halben  Höhe  des  Stegs  und  setzt  sich  dann  in 
einem  horizontalen  Flächenbereich  6b'  fort. 

Patentansprüche 

1.  Polsterkern,  insb.  Matratzenkern,  aus  Schaum- 
gummi  oder  Schaumstoff,  mit  zueinander  parallelen 
stirnseitig  offenen  Kanälen  (4),  die  durch  Stege  (3) 
voneinander  getrennt  und  an  ihrer  Oberseite  durch 
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eine  Oberschicht  (2)  sowie  an  ihrer  Unterseite  durch 
eine  Unterschicht  (1)  begrenzt  werden,  wobei  in  den 
Kanälen  (4)  Federelemente  (5)  nebeneinander 
angeordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  5 
daß  der  Polsterkern  einteilig  ausgebildet  ist  und 
jeder  Kanal  (4)  jeweils  eine  zu  der  äußeren  Ober- 
fläche  (2a  oder  1  a)  der  Ober-  oder  Unterschicht  (2 
oder  1)  verlaufende  durchgehende  Trennfuge  (6;  6') 
aufweist.  ro 

2.  Polsterkern  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trennfugen  (6;  6')  nicht  geradlinig  sind. 

15 
3.  Polsterkern  nach  Ansprüchen  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trennfugen  (6;  6')  mindestens  zwei  senk- 
recht  zueinander  verlaufende  Flächenbereiche  (6a, 
6b,  6c;  6a',  6b')  aufweisen.  20 

4.  Polsterkern  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trennfugen  (6')  durch  den  Steg  (3)  ver-  25 
laufen. 

5.  Polsterkern  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  30 
daß  die  Federelemente  (5)  Tonnenfedern  sind. 

6.  Polsterkern  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  35 
daß  die  Federelemente  (5)  in  Taschenfederreihen 
innerhalb  der  Kanäle  (4)  angeordnet  sind. 
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